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GNADENHOCHZEIT DER EHELEUTE 
KÄTHE UND ARTUR SCHRÖDER
Neuhausen ob Eck (wr) - Die Eheleute Käthe und Artur 
Schröder haben in Neuhausen ob Eck das Fest der 
„Gnadenhochzeit“ gefeiert.
Am 21. Januar 1956, vor 70 Jahren haben sich Artur und Käthe Schröder, 
geborene Biendarra, wohnhaft im Jungholzweg in Neuhausen ob Eck 
das Ja-Wort gegeben. Zwei Söhne gingen aus der Ehe hervor. Mit den 
zwei Kindern und drei Enkeln und kommt keine Langeweile auf.
„Es war ein mildes, aber trübes Winterwetter“, erinnerten sich die 
beiden noch heute an den Tag der Hochzeit. „Beim Tanzen im „Gast-
haus zur Rose“ in Neuhausen ob Eck sprang der Funke über, der sich 
im Laufe der Zeit zu einem Feuer entwickelte“, sagten beide im glei-
chen Atemzug.
Artur Schröder verdiente bei der Kartonagenfabrik Birk in Neuhau-
sen ob Eck den Lebensunterhalt für die Familie. Nach der Schließung 
der Fabrik in Neuhausen ob Eck war Schröder noch in Tuttlingen ins-
gesamt 43 Jahre im Betrieb tätig.

Käthe Schröder arbeitete bis 1968 in der Schuhfabrik Rieker. Nach 
der Erziehung ihrer Kinder arbeitete Käthe Schröder bis zum Ruhe-
stand bei Erwin Luz Metallverarbeitung, wo sie ihr Scherfl ein zum 
Lebensunterhalt beisteuerte.
„Gegenseitige Rücksichtnahme und genügend Freiräume sowie 
Vertrauen haben uns in all den Jahren als Ehepaar und Familie zu-
sammengeschweißt“, nannten sie als ein mögliches Erfolgsrezept 
für 70 Jahre gemeinsames Leben. Jetzt wollen sie für die Enkel-
kinder da sein, und wenn es die Gesundheit und die Zeit erlaube, 
„spazieren gehen“. Das Fest wurde am Wochenende im Kreise der 
Familie und Bekannten gefeiert.
Zu den Gratulanten zählte auch Bürgermeisterin Marina Jung, die 
die Glückwünsche der Gemeinde mit einem Blumenstrauß und 
einem Geschenk sowie die Glückwunschurkunde des Landes Ba-
den-Württemberg überbrachte.

GNADENHOCHZEIT

Bürgermeisterin Marina Jung überbrachte Glückwün-
sche an Käthe und Artur Schröder (von links), die die Gna-
denhochzeit feierten. Bild und Text: Winfried Rimmele
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DIE WICHTIGSTEN TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK
BEREITSCHAFTSDIENSTE 
SPRECHZEITEN DES BÜRGERMEISTERAMTES 
Montag und Dienstag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 16.00  
Donnerstag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 18.00
Mittwoch und Freitag geschlossen

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
info@neuhausen-ob-eck.de • www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent Markus Sell 0172 4420199
Ortsvorsteher Schwandorf Karl-Otto Horn 07777/920813
 0151/65148931
Ortsvorsteher Worndorf Martin Schäpke  0171/4468432

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709
Bürgersaal Schwandorf 07777 327
Bürgersaal Worndorf 07777 310
Bauhof 07467 412

REDAKTIONSSCHLUSS für die nächste Ausgabe ist  
2.2.2026, um 11:00 Uhr

STÖRUNGSNUMMERN UND  WICHTIGE RUFNUMMERN
Badenova (Gasversorgung)  0800 2767767
Netze BW (Stromversorgung) 
Service-Telefon 0800 3629 900
Service-Störung 0800 3629 477 
Störungsstelle - Strom 0800 3629 477
Störungsstelle - Wasser / Wassermeister Schaz 0162 2892 093

Nachbarschaftshilfe 07461-9669-73
Nachbarschaftshilfe der Elias-Schrenk mobil in Tuttlingen 
Einsatzleitung: Marion Frassmann, E-Mail: einsatzleitung@elias-schrenk-mobil.de

Phönix - gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 07461 770 550
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen, E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten: persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung
Mo 10.00 - 12.00 Uhr 
Di 17.00 - 19.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr   

Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

Hospizgruppe Tuttlingen www.hospitzgruppe-tuttlingen.de  0713 8160 160

Telefonseelsorge 0800 1110 111

Fachstelle für Pflege und Senioren Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen, E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden 
Mi  14.00 - 17.00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Caritas-Diakonie-Centrum 07461 969717-0
Bergstr.14, 78532 Tuttlingen, Fax: 07461 969717-29
Mo, Di, Do, Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Mo, Di, Do 14.00 - 16.30 Uhr
Fr 09.00 - 13.00 Uhr

erscheint in Bärenthal, Böttingen, Buchheim, Fridingen 
a. d. D., Irndorf, Kolbingen, Mühlheim a. d. D. mit Stadtteil Stetten, Renquishausen,  
Tuttlingen-Nendingen, Mahlstetten, Neuhausen o. E. mit den Ortsteilen Schwandorf 
und Worndorf. Das Amtsblatt Neuhausen ob Eck erscheint wöchentlich jeweils  
donnerstags und wird im Abonnementverfahren an die Haushalte für einen Bezugspreis 
von 17,90 € verteilt. 

Herausgeber: Bürgermeisteramt 78579 Neuhausen o. E., Tel. 07467 / 9460 - 0

Verantwortlich für den Inhalt: 
Bürgermeisterin Jung oder deren Vertretung im Amt

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. der/die Vorsitzende des jeweiligen Vereins.

Anzeigenteil/Druck/Verteilung: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 / 9317 - 11, anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

NOTRUFNUMMERN
Notruf, Polizei 110
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   
Polizei Tuttlingen 07461 941 0
Polizei Mühlheim  07463 996 10
Giftnotruf 0761 192 40
Krankentransport 19222
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
HNO Bereitschaftsdienst 116 117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0761 120 120 00
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
Kostenfreie Rufnummer an den Wochenenden und Feiertagen und  außerhalb 
der Sprechstundenzeiten Montag bis Freitag 09.00 bis 19.00 Uhr 
docdirekt  0711 96589 700
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte oder docdirekt.de 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der  116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde 
empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden. 

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen
Mo, Di, Do 19.00 – 21.00 Uhr
Mi, Fr 18.00 – 21.00 Uhr
Sa, So, FT 10.00 – 18.00 Uhr 

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So, FT  10.00 - 20.00 Uhr  

Apotheken-Bereitschaftsdienst 
Samstag, 31.01.2026
Marktplatz Apotheke Spaichingen, Hauptstr. 121, 
78549 Spaichingen Tel.: 07424 - 22 87
Sonntag, 01.02.2026
Rats-Apotheke Messkirch, Grabenbachstr. 12, 88605 Meßkirch Tel.: 07575 - 9 21 20
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Samstag, 31.01.2026 bis Sonntag, 01.02.2026
Dr. Witting, Lohmehlenring 92, 78532 Tuttlingen Tel.: 07461/73190
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 88605 Meßkirch Tel.: 07575/920-40
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VERANSTALTUNGSÜBERSICHT  
FEBRUAR

Do 05.02.2026 Obst- und Gartenbauverein Handarbeitstreff , Treff punkt Alpenblick

Sa 07.02.2026 Narrenverein Schwandorf Bunter Abend

Do 12.02.2026 Gemeinde Rathausfasnet

Narrenverein Schwandorf Narrentreiben

Narrenverein Worndorf Narrentreiben

Fr 13.02.2026 Landjugend Schwandorf Landjugendball

Sa 14.02.2026 FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen Hackepeter-Essen

So 15.02.2026 Musikverein Schwandorf Musiker Frühschoppen

Narrenverein Worndorf Dorfumzug  

Di 17.02.2026 Frauengemeinschaft Schwandorf Frauenfasnet

Narrenverein Worndorf Fasnet verbrennen

Radfahrverein Worndorf Damenkaff ee

Mi 18.02.2026 Obst- und Gartenbauverein Aschermittwoch-Fischessen

Do 19.02.2026 Obst- und Gartenbauverein Handarbeitstreff 

Sa 21.02.2026 Schwäbischer Albverein Funkenfeuer

örtliche Vereine Schwandorf Bürgersaal Generalreinigung

So 22.02.2026 Dorfgemeinschaft Holzach Funkenfeuer

Fr 27.02.2026 Musikverein Worndorf Generalversammlung

Sa 28.02.2026 Heimatverein Neuhausen Mitgliederversammlung



4 | Donnerstag, 29. Januar 2026 Amtsblatt der Gemeinde Neuhausen ob Eck

HAUPTVERSAMMLUNG DER 
MUSIKKAPELLE NEUHAUSEN OB ECK
Die Jugendarbeit ist und bleibt die Zukunft des Vereins
Bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Neuhausen be-
richtete die erste Vorsitzende Bärbel Laub von einem schönen und 
erfolgreichen Jahr mit hoch motivierten Musikerinnen und Musi-
kern bei Auftritten und Proben. Das erste Jahr als erste Vorsitzende 
wurde ihr dank der Unterstützung der Vorstandsmitglieder leicht 
gemacht.

Bei den Wahlen wurde der zweite Vorsitzende Hubert Hepfer und 
Kassierer Felix Bertsche in ihren Ämtern bestätigt.
Kassierer Felix Bertsche konnte trotz zahlreicher Investitionen 
einen positiven Kassenbericht vorlegen. Die Kassenprüferinnen Lea 
Reischmann und Franziska Schaz hatten keine Beanstandungen. 
Schriftführerin Sina Höfs gab die Zahl von 66 aktiven und sechs Eh-
renmitgliedern bekannt. Im Hauptorchester sind 54 Musikerinnen 
und Musiker aktiv. Die Schriftführerin ließ in bewegten Bildern das 
vergangene Jahr mit vielen Highlights Revue passieren. Bei fünf-
zehn Auftritten, zwei Geburtstagsständchen sowie zehn Arbeitsein-
sätzen gab es auch einige lustige Begebenheiten, sagte Höfs.

Jugenddirigentin Isabell Fecht sagte, dass 22 Jungmusikerinnen 
und Jungmusiker, davon neun aus Schwandorf, drei aus Worndorf 
und zehn aus Neuhausen ob Eck ihre öff entlichen Auftritte mit Bra-
vour gemeistert hätten. Erstmals sei es gelungen, in allen drei Orts-
teilen in einem Jahr einen Auftritt absolviert zu haben. Die Jugend-
kapelle aus den drei Ortsteilen sei zusammengewachsen und habe 
sich positiv entwickelt, sagte eine zufriedene Dirigentin.

Die Jugendleiterinnen Barbara Saub und Melanie Hepfer berichte-
ten, dass derzeit dreizehn Jugendliche in Ausbildung seien und für 
dieses Jahr bisher drei für einen D3-Lehrgang angemeldet seien. 
Trotz Fortschritte in der Nachwuchsgewinnung müsse das Haupt-
augenmerk weiter auf den Nachwuchs gelegt werden, sagte Bar-
bara Saub. Der Vorspielnachmittag und das Kinderferienprogramm 
hätten alle Erwartungen übertroff en, sagte die Jugendleiterin.

Dirigent Burghard Burger wünschte, dass eine konstant hohe Teil-
nahme bei allen Proben gewährleiste, damit die musikalische Ent-
wicklung weiter vorangetrieben werde könne. „Es gibt Luft nach 
oben“, sagte ein ebenfalls zufriedener Dirigent Burger. Bei 45 ab-
gehaltenen Proben fehlte Günter Seeh und Burghard Burger nur 
einmal, drei Mal fehlte Uwe Schaz. Tolle Auftritte mit dem neuen 
Gesangstrio Leah Bosch, Paul und Annemarie Seeh beim Jahreskon-
zert mit dem Musikverein Wehingen sorgten weit über die Gemein-
degrenzen hinaus für positive Rückmeldungen, sagte Burger und 
bedankte sich bei seinen Musikerinnen und Musikern für das gute 
Miteinander.

Bürgermeisterin Marina Jung, die die Entlastung vornahm, lobte 
die gute Harmonie innerhalb der Vorstandschaft und des Vereins. 
„Was ist ein Fest ohne Musik?“ fragte Jung und beantwortete gleich 
selbst die Frage mit einem klaren „Nichts“. Die Musikkapelle sorge 
mit ihrer Konstanz dafür, dass die drei Ortschaften immer mehr zu-
sammenwachsen und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinde und Verein.

Sind tragende Säulen der Musikkapelle Neuhausen 
(von links): Melanie Hepfer, Isabell Fecht, Barbara Saub, 
Bärbel Laub, Sina Höfs, Hubert Hepfer, Burghard Burger 
und Felix Bertsche.  Bild und Text: Winfried Rimmele 
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ABFALLTERMINE
JANUAR:
Papiertonne Donnerstag, 29.01.2026
 
FEBRUAR:
Werttonne Dienstag, 03.02.2026
 
Biomülltonne Donnerstag, 05.02.2026
 
Restmüll 4-wöchentlich Donnerstag, 12.02.2026
 
Biomülltonne Donnerstag, 19.02.2026
 
Papiertonne Donnerstag, 26.02.2026

GEMEINSAME 
MITTEILUNGEN

Abfalltermine 

AMTLICHE MITTEILUNGEN
BEKANNTMACHUNG

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026
1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl
 der Gemeinde Neuhausen ob Eck
  wird in der Zeit vom 16.02.2026 (20. Tag vor der Wahl) bis 

20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen 
Öffnungszeiten von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie am Dienstag 
zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 – 
16:00 Uhr im Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer E.01, Rathaus-
platz 1, 78579 Neuhausen ob Eck (rollstuhlgerecht) für Wahlbe-
rechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmelde-
gesetz eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) bis 
12:30 Uhr

  Im Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer E.01, Rathausplatz 1, 
78579 Neuhausen ob Eck (rollstuhlgerecht) Einspruch einlegen.

  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

 
3.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 

sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) 
eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

 
4.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 55 

Tuttlingen-Donaueschingen durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-
zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person;
 5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

wahlberechtigte Person, wenn
 5.2.1  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung (bis zum 
15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl)) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 4 
Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat,

 5.2.2  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahl-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 4 Satz 
1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes entstanden ist,

 5.2.3  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister 
bekannt geworden ist.

 
  Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. Tag vor der Wahl), 

15.00 Uhr im Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer E.01, Rathaus-
platz 1, 78579 Neuhausen ob Eck (rollstuhlgerecht) schriftlich, 
elektronisch (zum Beispiel durch Telefax, E-Mail) oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infektions-
schutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutba-
ren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen.

6.    Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
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7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
 7.1.  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 7.2.    einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
 7.3.    einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersen-
den ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Ge-
meinde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabe-
stelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk 
angegeben sind.

8.   Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine ande-
re Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9.    Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroff enen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonfl ikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpfl ichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Ort, Datum
Neuhausen ob Eck, 26.01.2026 

Bürgermeisteramt
gez. Marina Jung
Bürgermeisterin

Stellenausschreibung
Wir suchen baldmöglichst   

einen Facharbeiter (m/w/d) für unseren Bauhof

Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung aller im Bauhof an-
fallenden Tätigkeiten.  
Unter anderem werden Sie zur Instandhaltung von Straßen, 
öff entlichen Verkehrsfl ächen, für die Pfl ege, Wartung und Un-
terhaltung von kommunalen Einrichtungen und Gebäuden, auf 
den Friedhöfen sowie im Winterdienst eingesetzt.

Wir erwarten: 
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner, Garten- 

beziehungsweise Landschaftsbauer oder eine handwerkli-
che Ausbildung

• technisches und handwerkliches Geschick
• Führerschein der Klasse BE (zusätzlich T wäre von Vorteil)
• Teamfähigkeit und ein hohes Maß an eigenverantwortlicher 

und selbständiger Arbeitsweise, Flexibilität, körperliche Be-
lastbarkeit, Zuverlässigkeit und Engagement

• Bereitschaft, während der Winterzeit nach Bedarf auch au-
ßerhalb der üblichen Arbeitszeit zu arbeiten.

Wir bieten
• ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches Auf-

gabengebiet
• eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (39 Stunden/

Woche)
• eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öff entlichen 

Dienst sowie die im öff entlichen Dienst üblichen Sozialleis-
tungen sowie zusätzlich E-Bike-Leasing.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung bis spätestens 08.02.2026 an das Bürgermeister-
amt, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck, gerne auch per 
E-Mail an:  info@neuhausen-ob-eck.de

Für Rückfragen stehen Ihnen Bauhofl eiter Gerhard Wegmann, 
Telefon 0162/2892106, E-Mail: bauhof@neuhausen-ob-eck.
de sowie Hauptamtsleiter Hans Hager, Telefon 07467/9460-14, 
gerne zur Verfügung.

RATHAUS GESCHLOSSEN
Am Donnerstag, 12.02.2026 (Schmotzige Dunschdig) wird 
das Rathaus durch die Narren besetzt. Aus diesem Grund ist 
das Rathaus ab 10.30 Uhr für dienstliche Angelegenheiten ge-
schlossen.

Am Montag 16.02.2026 (Rosenmontag) ist das Rathaus den 
ganzen Tag geschlossen. Anlässlich der Landtagswahl ist die 
Einsicht in das Wählerverzeichnis am Rosenmontag von 09:00 - 
12:30 Uhr möglich, siehe Bekanntmachung über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen.

NARRI, NARRO- 
FASTNACHT IM RATHAUS
Wir laden die Bevölkerung am
Schmotzigen Dunschdig,
ab 10.30 Uhr recht herzlich
zur närrischen Machtübernahme
ins Rathaus ein.

Redaktionsschluss „donnerstags“ 
in KW 7 + KW 8
Aufgrund des Schmotzigen und Rosenmontags, wird 
der Redaktionsschluss für das „donnerstags“ für KW 7 
auf Freitag, 06.02.2026, 10.00 Uhr und für KW 8 auf Frei-
tag, 13.02.2026, 10.00 Uhr vorverlegt.

Das Bürgermeisteramt bittet besonders die Vereine 
um Beachtung, da später eingehende Beiträge nicht 
mehr veröff entlicht werden können.



Amtsblatt der Gemeinde Neuhausen ob Eck Donnerstag, 29. Januar 2026 | 7

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS  
AB FEBRUAR 2026
Verlegung des langen Dienstleistungstags auf den 
Dienstag
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass ab Februar 
2026 der lange Dienstleistungstag in der Gemeindeverwaltung 
vom Donnerstag auf den Dienstag verlegt wird. Ab Februar 
sind die Öffnungszeiten des Rathauses daher wie folgt:
 
Montag: 09:00 – 12:30 und 14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:30 und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 – 12:30 und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag: geschlossen
 
Dies hat den Hintergrund, dass oftmals Feiertage auf den Don-
nerstag fallen, wodurch der lange Dienstleistungstag wegfällt. 
Außerdem wurde festgestellt, dass Anfang der Woche, haupt-
sächlich am Montag und Dienstag, viele Bürgerinnen und Bür-
ger ihre Verwaltungsgänge erledigen.
Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen. 

Meldung über die beabsichtigte  
Durchführung einer Truppenübung
Das Bürgermeisteramt weist darauf hin, dass die Bundeswehr 
in der Zeit 15.02. - 18.02.2026 eine kreisübergreifende Trup-
penübung abhält.
Das Übungsgebiet erstreckt sich über die über die Landkreise 
Tuttlingen, Konstanz sowie Sigmaringen.
In diesem Zeitraum können Soldaten im Gelände unterwegs 
sein oder es können größere Fahrzeugkolonnen die Gemein-
den passieren.

Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Dienstag,
den 10.02.2026 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Ortsverwal-
tung in Schwandorf statt.
Gerne können Sie vorab einen Termin vereinbaren.
Jederzeit können Sie auch Ihre Wünsche und Anliegen an Bür-
germeisterin Frau Jung mitteilen.
Frau Epple nimmt Ihren Anruf gerne unter der Tel.-Nr.: 
07467/9460-15 entgegen.Aktenzeichen:

K 27/24  

Terminsbestimmung:
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
 

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
12.03.2026

 
10:00 Uhr

Sitzungssaal 
4 (im Neubau 
des Amtsge-
richts)

Amtsgericht 
Tuttlingen, 
Werderstraße 8, 
78532 Tuttlingen

öffentlich versteigert werden:
 
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Neuhausen o.E. je 1/2 Bruchteil an

Gemar-
kung

Flur-
stück

Wirtschaftsart 
u. Lage

Anschrift m² Blatt

Neuhau-
sen o.E.

7122 Gebäude- und 
Freiflä-
che

Im Langen 
Grund 24

779 2910
BV- Nr. 1

 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen) :
Massives Einfamilienhaus mit ausgebautem Untergeschoss und 
einer freistehenden Doppelgara- ge (Baujahr: 2004), Wohnfläche: 
155m², Kaminofen, teilweise sanierungsbedürftig wg. Schim- mel-
schaden, Eigenleistung im Ausbaubereich;
 
Verkehrswert:  390.000,00 € 
Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de
 
Hinweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot 
Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Ver-
kehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung durch 
Barzahlung ist ausgeschlossen. Bietvollmachten müssen öffentlich 
beglaubigt sein.
 
Ansprechpartner des Gläubigers für Interessenten:
Herr Kaller
 
 Amtsgericht Tuttlingen
 Vollstreckungsgericht

Bürgermeistersprechstunde 

Gemeinderat 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 
20.01.2026
Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte zu Beginn der öffentlichen 
Sitzung die 13 anwesenden Gemeinderatsmitglieder sowie zahlrei-
che Zuhörer sehr herzlich.
 
Die Sitzung fand im Sitzungssaal des Rathauses statt.
 
TOP 1
Bekanntgabe der am 16.12.2025 in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse gemäß § 35 Abs. 1 Gemeindeordnung
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 16. Dezember 2025 folgen-
den nichtöffentlichen Beschluss gefasst:
Dem Erwerb eines Waldgrundstücks in Neuhausen ob Eck wurde 
zugestimmt.
 
TOP 2
Breitbandausbau im Rahmen der Förderung "Lücken-
schluss-Programm" in Neuhausen ob Eck - aktueller Sachstand 
und Grundsatzentscheidung zum Ausbau des Breitbandnetzes 
im Gewerbepark
Breitbandausbau im Kernort Neuhausen
Die Tiefbauarbeiten für die im Rahmen des geförderten Breitband-
ausbaus “graue Flecken“ herzustellenden Hausanschlüsse im Ker-
nort Neuhausen sind nahezu abgeschlossen. Im Frühjahr müssen 
noch in einigen Anwesen die fehlenden Glasfaserkabel ins Gebäu-
de eingezogen werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten könnte das 
hergestellte Netz in Betrieb gehen.
Für das Lückenschluss-Förderprogramm bekam die Gemeinde be-
kanntlich zwei Zuwendungsbescheide mit einer Förderungssum-
me von insgesamt 810.000 Euro. Dabei wird die Herstellung eines 
Glasfaseranschlusses für rund 100 Hausanschlüsse gefördert. Im 
Rahmen dieser Baumaßnahmen werden auch noch die restlichen 
nicht geförderten Hausanschlüsse hergestellt. Allerdings wurde 
vergangene Woche bekannt, dass für diese Anwesen der Netzbe-
trieb nochmal ausgeschrieben werden müsse, davor können die 
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Baumaßnahmen nicht durchgeführt werden. Es werde davon aus-
gegangen, dass im Herbst mit dem Bau begonnen werden könne. 
Ein weiteres Problem liege darin, dass der bereits 2017 von der 
Breitbandinitiative Tuttlingen (BIT) abgeschlossene Netzbetreiber-
vertrag mit der NetCom BW für den Landkreis Tuttlingen für die ge-
plante Inbetriebnahme der bereits gebauten Anschlüsse ein rechtli-
ches Restrisiko enthalte. Schlimmstenfalls müssten die Fördermittel 
zurückgezahlt werden. Aus diesem Grund sollte 2026 dem Gemein-
derat in der Sitzung am 3. März über das weitere Verfahren ausführ-
lich berichtet werden.
Breitbandausbau im take-off-GewerbePark
Im Gewerbepark „take-off“ wurden und werden noch einige Gewer-
bebetriebe im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus „graue 
Flecken-Förderprogramm“ angeschlossen. Wie im Kernort Neuhau-
sen gibt es auch im Gewerbepark bebaute Anwesen, die gefördert 
werden, aber auch „Anwesen“, die an der auszubauenden Breit-
bandstrecke liegen und nicht gefördert werden. Dabei handelt es 
sich um ca. 10 Anwesen. Die Kosten für die nicht geförderten Haus-
anschlüsse würden sich auf rund 25.000 Euro belaufen.
Breitbandausbau in den Ortsteilen Schwandorf und Worndorf 
Der durch die BLS in Auftrag gegebene Breitbandausbau in 
Schwandorf und in Worndorf ist in vollem Gange. Derzeit sind rund 
46 % der Tiefbaumaßnahmen durchgeführt. Mit einer Inbetrieb-
nahme des Netzes ist erst 2027 zu rechnen.
Einstimmig fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse:
1. Der Übernahme der Herstellungskosten für die Anwesen im Ge-

werbepark „take-off“, die an einer Ausbaustrecke liegen, aber 
nicht gefördert sind, wurde zugestimmt. 

 
2. Bei künftigen Erschließungen im Gewerbepark sollen die Er-

schließungskosten entweder vom Netzbetreiber selbst oder 
vom Zweckverband „Gewerbepark Neuhauasen ob Eck/Tuttlin-
gen“ getragen werden.

 
TOP 3
Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
Auftragsvergabe
In der Sitzung am 4. November 2025 wurden dem Gemeinderat 
vom Leiter der Klimaschutz- und Energieagentur, Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg gGmbH, die gesetzlichen Vorgaben des Klima-
schutz- und Klimawandel anpassungsgesetzes für Baden-Württem-
berg vorgestellt. Mit diesem Gesetz wurden unter anderem alle 
Kommunen verpflichtet, bis zum 30. Juni 2028 eine kommunale 
Wärmeplanung durchzuführen. Damit sollte der Ausbau von Wär-
menetzen vorangebracht und die Wärmewände bis 2040 bzw. 2045 
umgesetzt werden.
Aus diesem Grund wurden mehrere Planungsbüros zur Abgabe 
eines Angebotes zur Erstellung einer Wärmeplanung angeschrie-
ben. Zwischenzeitlich liegen der Verwaltung drei Angebote vor, 
welche mit der Energieagentur abgestimmt wurden. Ein Angebot 
ist nicht wertbar, da die Planungsleistungen nicht konkret beschrie-
ben wurden. Die zwei anderen Angebote sind vergleichbar und na-
hezu identisch.

Der Leistungsumfang beinhaltet unter anderem eine Eignungsprü-
fung (Ermittlung von Teilgebieten, die sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht für die Versorgung durch ein Wärmenetz eignen), eine 
Bestandsanalyse (Erhebung der aktuellen Gebäude- und Siedlungs-
struktur), eine Potenzialanalyse (Energieeinsparung/Energieeffi-
zienz) und die Herausarbeitung von Zielszenarien für langfristige 
Entwicklung der Wärmeversorgung.
Für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung erhalten die 
verpflichteten Kommunen sogenannte Konnexitätszahlungen. Die 
Gemeinde Neuhausen erhält in den Jahren 2025 bis 2028 jährlich 
rund 11.000 Euro, also insgesamt rund 44.000 Euro.
Einstimmig fasste der Gemeinderat folgenden Beschluss:
Der Vergabe der Planungsleistung zur Erstellung einer Wärme-
planung nach den Vorgaben des Klimaschutz- und Klimawandel-
anpassungsgesetz für Baden-Württemberg an die Netze BW aus 
Stuttgart zum Angebotspreis von brutto 41.623,23 Euro wurde zu-
gestimmt.

TOP 4
Organisation der Landtagswahl am 08. März 2026
Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Würt-
temberg statt. Für die Vorbereitung und Durchführung der Land-
tagswahl ist es notwendig, Wahlbezirke und die jeweiligen Wahl-
räume festzulegen, sowie die Wahl- und Briefwahlvorstände zu 
ernennen.

1. Bildung der Wahlbezirke und Bestimmung der Wahlräume
  Die Einteilung der Wahlbezirke sowie die Bestimmung und Ein-

richtung von Wahlräumen obliegt gemäß §§ 1 Abs. 1, 29 Abs. 1 
dem jeweiligen Bürgermeister/der jeweiligen Bürgermeisterin. 
Da es sich bei den letzten Wahlen bewährt hat, wird die Wahl-
bezirkseinteilung in drei Urnenwahlbezirke beibehalten. Auch 
die Wahlräume sind, wie üblich – Ausnahme war lediglich die 
letzte Bundestagswahl – im Rathaus in Neuhausen sowie in den 
Bürgersälen der Ortschaften Schwandorf und Worndorf. 

  Eine Änderung ergibt sich für die Landtagswahl bei der Bildung 
der Briefwahlbezirke, da von der Landeswahlleiterin die Bitte 
kam, die Briefwahlbezirke möglichst urnenwahlbezirksscharf 
zu bilden, sofern es keinen unverhältnismäßigen Mehraufwand 
bedeutet oder zu erschwerten Bedingungen führt. Die Gemein-
de Neuhausen ob Eck bildet daher zwei Briefwahlbezirke. Diese 
gliedern sich folgendermaßen:

 Briefwahl 1 – Neuhausen ob Eck
 Briefwahl 2 – Schwandorf und Worndorf

2. Bestellung der Wahlvorstände und der Briefwahlvorstände
  Des Weiteren sind von der Bürgermeisterin die Wahlvorsteher 

und ihre Stellvertreter, sowie die Briefwahlvorsteher und ihre 
Stellvertreter wie auch die Beisitzer der Wahl- und Briefwahl-
vorstände zu ernennen. Als Wahlvorstand für den Wahlbezirk 
Neuhausen ob Eck wird die Bürgermeisterin fungieren und für 
die Wahlbezirke Schwandorf und Worndorf werden jeweils die 
Ortsvorsteher berufen. Die Wahlvorstände werden wieder mit 
Gemeinde- und Ortschaftsräten besetzt, die Briefwahlvorstän-
de wie bisher mit Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung.

  Wie bei den vergangenen Wahlen, werden auch dieses Mal die 
Wahlhelfer in zwei Schichten eingeteilt. Die erste Schicht dau-
ert von 08:00 – 13:00 Uhr und die zweite Schicht von 13:00 – 
18:00 Uhr. Ab 18:00 Uhr werden alle Wahlhelfer, d.h. aus beiden 
Schichten, für die Auszählung eingesetzt.

  Die Verwaltung bedankt sich schon jetzt für das Engagement 
und die Bereitschaft der eingesetzten Wahlhelfer sowie der Er-
satz-Wahlhelfer, die die Gemeinde bei der Landtagswahl unter-
stützen.

3. Wahlhelferentschädigung
  Gemäß § 9 Abs. 2 LWO ist ein Erfrischungsgeld für die Mitglieder 

der Wahlvorstände in Höhe von je 35,00 EUR für den Vorsitzenden 
und je 25,00 EUR für die übrigen Mitglieder vorgesehen.

  Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hat der Gemein-
derat bereits beschlossen, die Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeiten für die damalige Bundestagswahl 
sowie für zukünftige Wahlen anzuwenden und die Wahlhelfer 
nach einem Durchschnittssatz von 12 Euro pro Stunde bei einer 
höchst anrechenbaren Zeitdauer von acht Stunden am Tag zu 
entschädigen.

  Ohne weitere Beratung fasste der Gemeinderat folgende Be-
schlüsse:

1. Die Bildung der allgemeinen Wahlbezirke Neuhausen ob Eck, 
Schwandorf und Worndorf bei der Landtagswahl am 8. März 
2026 wurde zur Kenntnis genommen. 

 
2. Die Bestellung der Wahl- und Briefwahlvorstände wurde zur 

Kenntnis genommen.
 
3. Den Mitgliedern der Wahlorgane wird die Entschädigung auf 

Basis der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit gewährt.
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TOP 5
Bauantrag zur Errichtung einer freistehenden Garage
Der Verwaltung liegt ein Bauantrag zur Errichtung einer freistehen-
den Garage auf dem Grundstück, Flst. Nr. 7060, Birkstockweg 5 in 
Neuhausen ob Eck vor.
Das Anwesen „Birkstockweg 5“ liegt im Geltungsbereich eines 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Im Morgen I – 1. Änderung“. Ein 
Bauvorhaben ist gemäß § 30 BauGB zulässig, wenn es den Fest-
setzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, den 
überbaubaren Grundstücksflächen und den örtlichen Verkehrsflä-
chen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Im Be-
bauungsplan „Im Morgen I – 1. Änderung“ ist festgesetzt, dass bei 
senkrechter Anordnung von Garagen zur Straße ein Abstand von 
5 Metern einzuhalten ist. Die geplante Garage weist jedoch ledig-
lich einen Abstand von 0,5 Metern zur Straße vor. Aufgrund dessen 
wurde eine Befreiung der Festsetzung des Bebauungsplans bean-
tragt.
In der Vergangenheit wurde bereits mehrfach der Unterschrei-
tung des erforderlichen Abstandes zur Straße hin im Rahmen eines 
Baugesuchs zugestimmt, beispielsweise im Jungholzweg 8 und in 
der Tanningerstraße 15. Aus Sicht der Baurechtsbehörde bestehen 
ebenfalls keine Bedenken.
Einstimmig fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse:

1.  Dem Bauantrag zur Errichtung einer freistehenden Garage auf 
dem Grundstück „Birkstockweg 5“, Flst. Nr. 7060, wurde gemäß 
§ 36 i. V. m. § 30 BauGB das Einvernehmen erteilt.

 
2.  Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Im 

Morgen I – 1. Änderung“ betreffend die Unterschreitung des 
vorgeschriebenen Mindestabstandes zur Straße wurde zuge-
stimmt.

 
TOP 6
Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges
1. LuKIFG-Mittel
  Bürgermeisterin Jung berichtete, dass die Gemeinde 2,4 Mio. 

Euro aus den Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzie-
rungsmitteln (LuKIFG) erhalte. Dabei handle es sich um ein Son-
dervermögen des Bundes mit insgesamt 500 Mrd. Euro. Diese 
Mittel sollen innerhalb der nächsten 12 Jahre für Neuinvestitio-
nen verwendet werden.

 
2. Freiflächen-PV-Anlagen in Ederstetten und Oberwasser-

burgerhof in Emmingen-Liptingen
  Im Rahmen der Offenlage wurde die Gemeinde über zwei Be-

bauungsplanverfahren der Gemeinde Emmingen-Liptingen in-
formiert, so Bürgermeisterin Jung. Zum einen handle es sich um 
eine Agri-Photovoltaikanlage Oberwasserburgerhof und um 
eine Freiflächen-PV-Anlage in Wehstetten. Aus Sicht der Ver-
waltung tangieren die PV- Anlagen die Belange der Gemeinde 
Neuhausen ob Eck nicht.

 
3. Ausfallhaftung der Gemeinde
  Bürgermeisterin Jung gab bekannt, dass der Stand zum 31. 

Dezember 2025 der Restschuld der durch die Gemeinde über-
nommenen Ausfallhaftungen für Förderdarlehen bei 347.500 € 
liege. Dabei ist eine Zwangsversteigerung angeordnet, so dass 
je nach Verkaufserlös die Gemeinde mit einem Drittel der nicht 
abgedeckten Kreditkosten in Anspruch genommen werden 
würde.

 
4. Neujahrsempfang 
  Bürgermeisterin Jung berichtete, dass die Spendenhöhe im 

Rahmen des Neujahrsempfangs 559,40 Euro betrug. Im Nach-
gang zu der Veranstaltung wurden noch 50 € als Spende über-
wiesen.

 
5. Dank an die Verwaltung und den Gemeinderat
  Ein Gremienmitglied dankte der Verwaltung für den respekt-

vollen Umgang mit dem Gremium und die gute Organisation. 
Ebenso bedankte sie sich bei den anderen Gremienmitgliedern.

 
6. Glascontainer beim Friedhof
  Aus dem Gemeinderat wurde hervorgebracht, dass eine Lösung 

für die Glascontainer am Friedhof gefunden werden solle. Oft-
mals werden Gläser während Beerdigungen eingeworfen, was 
zu einer Störung führe. Ggf. könne ein Schild aufgehängt wer-
den.

 
7. Defekte Geräte in der Schulturnhalle
  Aus dem Gemeinderat wurde geäußert, dass es in der Schul-

turnhalle mehrere defekte Geräte gebe. Es wurde gefragt, wann 
diese ausgetauscht werden.

 
  Hauptamtsleiter Hager berichtete, dass die kaputten Klettersei-

le komplett ausgetauscht werden. Neue Seile wurden bereits 
bestellt. Die Halterungen an den Matten wurden provisorisch 
gerichtet. Mehrere kleinere Sachen wurden bereits repariert. 
Die betreffende E-Mail solle an ihn weitergeleitet werden.

 
8. Gemeinderatsbericht der letzten Sitzung
  Ein Ortsvorsteher brachte vor, dass im Gemeinderatsbericht aus 

der letzten Sitzung geschrieben wurde, dass der Ortschaftsrat 
Worndorf sich gegen das Bauvorhaben aus der Bauvoranfrage 
im TOP 7 ausgesprochen habe. Dies stimme nicht, da der Ort-
schaftsrat grundsätzlich nicht gegen das Bauvorhaben sei. Es 
sollte aber eine öffentliche Ortschaftsratssitzung zur Beratung 
stattfinden, was aus zeitlichen Gründen nicht gereicht habe. 
Dies solle im Amtsblatt richtiggestellt werden.

 
  Bürgermeisterin Jung äußerte, dass er eine Korrektur schicken 

solle.
 
1. Schülerbeförderung ab dem 01.01.2026
  Aus dem Gemeinderat wurde geäußert, dass seit dem 01.01.2026 

die Kosten für die Schülerbeförderung nicht mehr durch den 
Kreis getragen werden. Dadurch haben die Eltern eine enorme 
Mehrbelastung. Es wurde sich dafür ausgesprochen, eine Rege-
lung zu finden, um den Eltern entgegenzukommen.

 
  Bürgermeisterin Jung sagte, dass hierzu noch eine Vorlage 

komme. Für 2024/25 wurde dies bereits beraten.
 
10. Stellenausschreibung für den Bauhof
  Das Gremium erkundigte sich, ob für die ausgeschriebene Bau-

hofstelle bereits Bewerbungen eingegangen seien.
 
  Bisher gebe es keinen geeigneten Bewerber, so Bürgermeisterin 

Jung.
 
11. Zustand der Gemeindeverbindungsstraße nach Schwandorf
  Aus dem Gremium wurde geäußert, dass die Gemeindeverbin-

dungsstraße zwischen Neuhausen und Schwandorf im Wald 
immer schlechter werde. Im Frühjahr solle sich dies angeschaut 
und ggf. Schilder aufgestellt werden.

 
  Dies werde an den Bauhof weitergegeben, so Bürgermeisterin 

Jung.
 
12. Beschwerde bei der Postzustellung
  Aus dem Gemeinderat wurde hervorgebracht, dass es in letz-

ter Zeit massive Probleme bei der Postzustellung in Neuhausen 
gebe. Es wurde nachgefragt, ob der Verwaltung etwas darüber 
bekannt sei.

 
Dies sei nicht der Fall, so Bürgermeisterin Jung.

Zwei Gemeinderäte berichteten von denselben Problemen.
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Neuhausen ob Eck

Unsere Jubilare

JANUAR:
Wir gratulieren sehr herzlich am 17.01.2026 zur  
Goldenen Hochzeit  von Frau Veronika Anna 
Muttscheller und Herrn Walter Otmar Muttscheller.

NICHTAMTLICHE MITTEILUNGEN

Neuhausen ob Eck

Turn- und Sportverein

Abteilung Darts

Lust auf Dart? Kommt vorbei und lernt uns kennen!

Trainingszeiten Steeldart: immer mittwochs
Jugendtraining 18:00 - ca.19.30 Uhr 
Ü18 Training: ab 19Uhr 

Das Training findet im Sportheim des TSV statt.

Schwandorf

Narrenverein Burgwichtel Schwandorf

Bunter Abend

Zum Bunten Abend am Samstag, den 07.02.2026 ab 19.30 Uhr im 
Bürgersaal laden wir die gesamte Einwohnerschaft ein. DJ Mix wird 
in den Programmpausen und nach dem Programm für Stimmung 
sorgen. Der Abend steht unter dem diesjähringen Fasnachtsmotto 
"BLAU". 

Bichtlingen Nachtumzug am 30.01.2026

Abfahrt für den ersten Pendelbus ist um 17 Uhr ab Neuhausen. Um 
18 Uhr ist ebenfalls der Zustieg ab Neuhausen möglich. Um 0:00 Uhr 
und um 01:00 Uhr fahren wir zurück. Der Umzug startet um 19 Uhr 
und wir laufen auf Startnummer 20.

 
Steißlingen Narrentag am 01.02.2026

Zum Narrentag begleitet uns der Musikverein. Wir werden zwei 
Busse im Pendelverkehr einsetzen. Abfahrt ist um 11 Uhr und um 
12:30 Uhr jeweils ab Volkertsweiler. 

Bitte orientiert Euch vor allem an den frühen Bussen, damit kei-
ner daheimbleiben muss. Die Rückfahrten sind um 17:30 Uhr und 
18:45 Uhr. Umzugsbeginn: 13:30 Uhr. Startnummer 37.

Narrenblattverkauf

Am Samstag, den 31.01.2026 wird der Schwandorfer Narrenkurier in 
allen Ortsteilen sowie in Neuhausen verkauft.

Worndorf

Steinbeisserzunft Worndorf e.V.

Kirchennachrichten 

Evang. Eckstein Kirchengemeinde Neuhausen

Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck und Friedenskirche 
in Emmingen-Liptingen
 
Der Wochenspruch aus der Bibel
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Jes. 60,2
 
Donnerstag, 29.01.2026
09.00 Uhr   Treffen des Besuchsdienstes in der Friedenskirche
19.30 Uhr  Bibelkreis in der Friedenskirche
 
Freitag, 30.01.2026
19.00 Uhr  Konfi-Gottesdienst in der Stadtkirche
 
Sonntag, 01.02.2026 – Letzter Sonntag nach Epiphanias 
09.00 Uhr   Abendmahlsgottesdienst in der Friedenskirche mit an-

schließendem Kirchenkaffee
11.00 Uhr   Abendmahlsgottesdienst in der Gervasiuskirche
  Beide Gottesdienste feiern wir mit Pfarrer Matthias 

Figel - er wird das Thema „Neue Kraft“ zur Predigtreihe 
behandeln.
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  Bis zum 22. Februar findet die alljährliche Distriktpre-
digtreihe zum Thema „Neu“ in der Bibel statt.

  In diesem Zeitraum predigen verschiedene Pfarrerin-
nen und Pfarrer unseres Distrikts zu diesem Thema und 
geben vielfältige Impulse zu biblischen Texten und Er-
fahrungen. Wir freuen uns auf die Gottesdienste und 
laden herzlich dazu ein!

 
Mittwoch, 04.02.2026
15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht in der Stadtkirche Tuttlingen
 
Donnerstag, 05.02.2026
19.00 Uhr   öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates in der 

Friedenskirche
 
Besuchsdienst sucht Verstärkung
Haben Sie Lust, älteren Menschen aus der Gemeinde eine Freude 
zu bereiten mit einem Geburtstagsgruß der Kirchengemeinde? 
Sind Sie offen für Begegnungen und haben Interesse an anderen 
Menschen? Dann wäre vielleicht eine Mitarbeit in unserem Besuchs-
dienst etwas für Sie. Nehmen Sie gerne Kontakt mit Pfarrerin Karo-
line Bortlik auf.
 
Geburtstagsbesuche
Pfarrerin Karoline Bortlik wird Jubilare zum 80., 85., 90. und die fol-
genden Geburtstage besuchen. Die Jubilare dazwischen werden 
durch unseren ehrenamtlichen Besuchsdienst bedacht.
 
Hinweise bei Trauerfällen
Neuhausen ob Eck: Bitte wenden Sie sich bezüglich der Bestattung 
an Pfarrer i.R. Jürgen Schuster, Telefon: 07467 / 1456
Emmingen-Liptingen: Bitte wenden Sie sich bezüglich der Bestat-
tung an Pfarrerin Karoline Bortlik, Telefon: 07461 / 1631245
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck 
sucht Verstärkung:
Mesner/in (m/w/d) – zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Als Mesner/in bereiten Sie den Gottesdienstraum für unsere Sonn-
tagsgottesdienste sowie besondere Gottesdienste (z. B. Taufen, 
Trauungen, Konfirmationen) vor. Sie sind Ansprechpartner/in für 
unsere Gottesdienstbesucher und unterstützen Pfarrer/in und Prä-
dikant/in durch Ihren zuverlässigen Dienst.
Was Sie mitbringen sollten:
• Freude am Dienst in der Gemeinde
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) ist Voraussetzung. Interessiert?
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Frau Sauter-Manz, 
Assistenz der Gemeindeleitung, Stockacher Str. 2, 78579 Neuhausen 
ob Eck, 07467/385, Pfarramt.Neuhausen-ob-Eck@elkw.de. Wir freu-
en uns auf Ihre Nachricht!
 
Freizeit-Empfehlungen aus dem Bezirksjugendwerk 
Der Freizeitflyer 2026 mit allen Freizeiten im Kirchenbezirk Rottweil 
kann unter dem Link https://www.ejw-bezirktut.de/freizeiten/ an-
geschaut werden. Es ist wieder eine Vielfalt an Freizeiten und be-
stimmt für jeden etwas dabei. 
 
Hier noch ein paar Termine/Veranstaltungen 
 zum Vormerken:
GROW Conference am 07.03.2026
https://www.ejw-erleben.de/veranstaltung/288538-grow-confe-
rence/ follow up am 18.04.2026 Ein Bildungstag für Ehrenamtliche 
Mitarbeitende www.ejw-followup.de
Weitere Details auf der Homepage des Bezirksjugendwerks oder 
unter Evang. Jugendwerk Bezirk Tuttlingen, Angerstr. 44, 78549 
Spaichingen, Telefon: 07424 5227 / fax: 07424 601630, mail: info@
ejw-bezirktut.de, www.ejw-bezirktut.de oder www.facebook.com/
ejw.bezirk.tuttlingen/ .

Pfarramt
Pfarrerin Karoline Bortlik, Telefon 07461/1631245, 
karoline.bortlik@elkw.de
 
Gemeindebüro/Assistenz der Gemeindeleitung
Juliane Sauter-Manz, Telefon 07467/385, 
Juliane.Sauter-Manz@elkw.de
Montag, Dienstag und Mittwoch 08.30 Uhr - 11.00 Uhr
 
Eckstein-Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck und Emmin-
gen-Liptingen, Stockacher Straße 2, 78579 Neuhausen ob Eck
Homepage: https://www.eckstein-kirchengemeinde.de

Kath. Kirchengemeinde

St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau mit St. Michael in 
Neuhausen ob Eck und St. Nikolaus in Stetten/Donau
 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Mittwoch, 28.01.2026
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus
18.30 Uhr   Eucharistiefeier in St. Nikolaus     
> 18.30 Uhr   „Gesicht des Sonntags“ mit Pfarrer Meinrad Hermann 

zur Vorbereitung der Lesungstexte für Sonntag, kath. 
Gemeindehaus Fridingen

 
Freitag, 30.01.2026
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
18.30 Uhr   Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und Blasiussegen in 

St. Michael
 
Sonntag, 01.02.2026 – Darstellung des Herrn (Lichtmess)
09.00 Uhr   Eucharistiefeier mit Kerzenweihe in St. Maria Magdalena
10.30 Uhr  Wortgottesdienst in St. Michael
10.30 Uhr   Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und Blasiussegen in 

St. Nikolaus
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus
 
Dienstag, 03.02.2026 
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
18.30 Uhr   Eucharistiefeier mit Blasiussegen in St. Maria Magdalena
 
Mittwoch, 04.02.2026
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus
18.30 Uhr   Eucharistiefeier in St. Nikolaus
> 18.30 Uhr   „Gesicht des Sonntags“ mit Pfarrer Meinrad Hermann 

zur Vorbereitung der Lesungstexte für Sonntag, kath. 
Gemeindehaus Fridingen

    
Freitag, 06.02.2026
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
18.30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Michael
 
Gottesdienstordnung für die anderen Kirchengemeinden:
Samstag, 31.01.2026
18.30 Uhr   Irndorf - mit Kerzenweihe und Blasiussegen
18.30 Uhr  Kolbingen - mit Kerzenweihe und Blasiussegen

Sonntag, 01.02.2026       
09.00 Uhr  Fridingen - mit Kerzenweihe
10.30 Uhr  Renquishausen - mit Kerzenweihe und Blasiussegen

Dienstag, 03.02.2026
18.30 Uhr  Fridingen - mit Blasiussegen
 
Wochendienst bei Beerdigungen und Trauerfeiern:
Von Dienstag, 27.01.2026 - Samstag, 31.01.2026:
Pfarrer Klose, Pfarramt Fridingen, Tel. 07463/430
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von Dienstag, 03.02.2026 - Samstag, 07.02.2026:
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, Tel. 07463/354
 
Tauftermin in Neuhausen
Sonntag, 08.02.2026 um 11.30 Uhr
 
Kerzenweihe mit Blasiussegen in St. Michael
Die erste Februarwoche birgt wichtige und beliebte Feste:Am 2. 
Februar feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn mit der tra-
ditionellen Kerzenweihe und am 3. Februar ist der Gedenktag des 
heiligen Blasius. Hier wird seit alter Zeit mit gekreuzten Kerzen der 
„Blasiussegen“ für die leibliche Gesundheit gespendet.
Kerzenweihe und Erteilung des Blasiussegens finden statt am 
Freitag, 30.01.2026 um 18.30 Uhr.

Herzliche Einladung zu den  
Veranstaltungen in der SE 
Irndorf
„Entspannung mit allen Sinnen“ 
Ab Montag, 02.02.2026, 8-teiliger Kurs, jeweils montags von 
18.30 – 19.30 Uhr (bitte geänderte Uhrzeit beachten !!), 
Pfarr- und Jugendheim, Dellenweg 1
Autogenes Training mit der Entspannungspädagogin Sabine Rebholz.
Mit Hilfe bewährter Übungen gewinnen die Teilnehmenden ihre 
innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Alltagsstress, Nervosität, Schlaf-
schwierigkeiten und Ängste lassen sich auf diese Weise bewältigen.
Bitte Gymnastikmatte, Kissen, Decke, bequeme Kleidung mitbringen.
Kursgebühr: 45 €
Anmeldung bei:
Renate Rebholz, Renate_Rebholz@web.de , 07466/1579;
Elisabeth Schanz, elisabethschanz@web.de , 0176 63416189;
Barbara Motzke, barbarahipp10@yahoo.de , 07466/9106732.
 
Kath. Erwachsenenbildung Kreis Tuttlingen, Uhlandstr. 3, 78532 
Tuttlingen, Tel. 07461/965980-20, Email: info@keb-tuttlingen.de
Alle aktuellen Veranstaltungen finden auf der Homepage: 
www.keb-tuttlingen.de

 
Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de
Homepage: www.se-donau-heuberg.de
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; Mail: kath-kipfl@web.de
 
 

SCHULNACHRICHTEN
Realschule Mühlheim

Anmeldung Klasse 5 an der Realschule Mühlheim 
Wann? Montag (09.03.), Mittwoch (11.03.) und Donnerstag (12.03.2026) 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 
Wie? Wenn Sie ihr Kind an die RS Mühlheim schicken wollen, dann 
melden Sie als Elternteil Ihr Kind persönlich bei uns auf dem Sekre-
tariat an
 
Termin?  Um Wartezeiten zu minimieren, vergeben wir Termine. 
Die Terminvereinbarungen sind ab sofort, in den Fasnetsferien Mitt-
woch und Donnerstag und danach zu den folgenden Zeiten tele-
fonisch möglich unter 07463/995166-0 (Sekretariat Frau Müller) 
vormittags von 8.00h bis 13.00 Uhr
 
Mitzubringen? Geburtsurkunde (Stammbuch), Blatt 2 der Grund-
schulempfehlung- im Original!, Blatt 3 weiterführende Schulen- im 

Original!, Impfausweis Masern, auswärtige Schüler finden auf unse-
rer Homepage im Downloadbereich eine Anleitung für die Beantra-
gung der Schülerfahrkarte. Weitere Formulare liegen aus oder fin-
den Sie vorab auf unserer Homepage unter „Downloads“.
 
Wo: Schillerstr. 22, 78570 Mühlheim
Info? www.rsmuehlheim.de

FÜR SIE NOTIERT
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Vera Jovic-Burger ist neue Leiterin des 
Freilichtmuseums Neu-hausen ob Eck
Seit dem 1. Januar 2026 ist  
Vera Jovic-Burger die neue Leiterin des Freilichtmuseums in 
Neuhausen ob Eck.
Ihre künftige Aufgabe beinhal-tet sowohl die wissenschaftliche als 
auch die betriebswirtschaftliche und organisatorische Leitung des 
Freilichtmuseums, das im letzten Jahr 80.000 Besucherinnen und 
Besucher zählte.
Vera Jovic-Burger studierte öffentliche Verwaltung an der Hoch-
schule Kehl sowie Kulturmanagement in Ludwigsburg. Zu ihren 
bisherigen beruflichen Stationen zählen unter anderem die Pro-
jektsteuerung des Projekts „museum4punkt0“ für das Fastnachts-
museum Narrenschopf in Bad Dürrheim, ihre Tätigkeit als Flücht-
lings- und Integrationsbeauf-tragte der Stadt Bad Dürrheim sowie 
die Konzeption und Umsetzung kultureller Veranstaltungen für die 
Stadt Tuttlingen. Vera Jovic-Burger, die bereits seit über 15 Jahren 
im Freilichtmuseum arbeitet, war zuletzt stellvertretende Leiterin 
und bringt mit ihrer langen Berufserfahrung beste Voraussetzun-
gen für ihre neue Aufgabe als Museumsleiterin mit. Landrat Stefan 
Bär gratuliert zu ihrer neuen Position: „Ich freue mich sehr, dass wir 
mit Frau Jovic-Burger eine engagierte Persönlichkeit für die Leitung 
des Freilichtmuseums gewinnen konnten, die zudem über
einen reichen Erfahrungsschatz über die Arbeit in unserem Muse-
um verfügt.“
In ihrer neuen Rolle steuert Vera Jovic-Burger den gesamten Muse-
ums-betrieb und trägt Verantwortung für Personal, Finanzen sowie 
den Ablauf von Veranstaltungen. Darüber hinaus gehören die Ver-
netzung mit Museen und Tourismuseinrichtungen, die Gestaltung 
des Jahres-programms und die strategische Weiterentwicklung des 
Freilichtmu-seums zu ihren Aufgaben. „Das Freilichtmuseum liegt 
mir sehr am Her-zen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem 
Team die erfolgreiche Arbeit des Freilichtmuseums weiterzuführen 
und neue Akzente zu set-zen,“ so Vera Jovic-Burger bei ihrem Amts-
antritt.
 

Landrat Stefan Bär gratuliert Vera Jovic-Burger zu ihrer neuen Aufgabe als 
Leiterin des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck 
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IMH unterstützt DRK Bergwacht Donau-Heu-
berg mit Spende für neues EKG Corpuls C1
Fridingen an der Donau – Die DRK Bergwacht Donau-Heuberg durf-
te sich über eine bedeutende Spende der IMH freuen. Der Verein 
IMH übergab der Einsatzgruppe eine großzügige Spende für ein 
modernes EKG-Gerät vom Typ Corpuls C1, das künftig die medizi-
nische Erstversorgung im schwierigen Gelände weiter verbessert. 
Bei einem gemeinsamen Termin überreichten der Vorstand Andre 
Knapp und Marcus Wimbauer Leiter Aussendienst von IMH das 
neue Gerät an die Bergwacht. Das kompakte und robuste EKG-Sys-
tem ist speziell für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
entwickelt worden – ein entscheidender Vorteil für die Bergretterin-
nen und Bergretter, die regelmäßig in unwegsamem Gelände und 
unter Zeitdruck arbeiten. „Für uns ist das Corpuls C1 ein großer Ge-
winn“, betonte die Einsatzleitung der Bergwacht Donau-Heuberg. 
„Es ermöglicht uns, bereits am Einsatzort wichtige Vitalparameter 
zu erfassen und Patientinnen und Patienten schneller und geziel-
ter zu versorgen. Die Spende der IMH stärkt unsere Einsatzfähigkeit 
erheblich.“ Auch Andre Knapp IMH hob die Bedeutung regionaler 
Unterstützung hervor. „Die Bergwacht leistet unverzichtbare Arbeit 
für die Sicherheit der Menschen in unserer Region. Mit dieser Spen-
de möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Helferinnen und 
Helfer bestmöglich ausgestattet sind“, erklärte der Vorstand Andre 
Knapp IMH im Rahmen der Übergabe. Das neue EKG-Gerät wird 
ab sofort in den regulären Einsatzbetrieb integriert und steht der 
Bergwacht bei Notfällen im gesamten Einsatzgebiet der Bergwacht 
Donau-Heuberg zur Verfügung.

TheaterBahnhof
Was Sie schon immer sehen wollten - wir zeigen es Ihnen im 
TheaterBahnhof Mühlheim! Jetzt noch schnell Tickets reservie-
ren für Sonntag 01.02.26, 19h: "KOHLHAAS" (Erw./ Jugendl. ab 
15) - ein Schauspiel mit Skulpturen und Kleinplastiken von Jörg 
Bach. 
Staunen über unsere faszinierende Umsetzung von Kleists No-
velle: Zwei Pferde des Rosshändlers Kohlhaas werden durch 
achtloses Verhalten eines Adligen zugrunde gerichtet. Dafür 
will Kohlhaas gerichtliche Genugtuung. Doch die Justiz hält 
ihn zum Narren; die Verhandlung wird mit unglaubwürdigen 
Begründungen verschleppt. Zuletzt beginnt Kohlhaas, seinen 
Anspruch mit Gewalt einzufordern. Doch sein hartnäckig er-
kämpfter Erfolg ist zweifelhaft... Spieldauer 70 Minuten. Kom-
men Sie oder empfehlen Sie uns weiter! Spieldauer 70 Minuten 
ohne Pause, Eintritt 18,-/11,-€. 
Erfahrungsgemäß sind die Vorstellungen sehr schnell ausverkauft. 
Darum am besten gleich TICKET reservieren: 0171-805 8869 // 
07463-258 0007 oder service@theater-bahnhof.de
Die Kasse öffnet jeweils  ½h vor Vorstellungsbeginn. Theater-
Bahnhof Mühlheim - Mehr als nur Theater - Für Sie, Euch, Dich!
 

Geflügelpest bei Jungschwan im 
Landkreis Tuttlingen nachgewiesen
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, wurde dem Veterinäramt ein ver-
endeter Jungschwan an der Donau östlich von Immendingen ge-
meldet. Der Tierkörper wurde am selben Tag unter Wahrung von 
Biosicherheitsmaßnahmen beprobt und entsorgt. Nach dem vor-
läufigen Ergebnis des amtlichen Labors in Freiburg hat das Fried-
rich-Loeffler-Institut (FLI) das Ergebnis nun bestätigt. Es handelt sich 
um den ersten Geflügelpest-Nachweis bei einem Tier im Landkreis 
Tuttlingen seit Februar 2023.
 
Da es sich in Immendingen um einen Einzelfund bei Wildvögeln 
handelt, werden derzeit in Abstimmung mit dem Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Hausgeflügel-

bestände angeordnet. Den Geflügelhaltern wird aber dringend 
empfohlen, die Einhaltung ihrer betrieblichen Biosicherheitsmaß-
nahmen zu überprüfen. Der direkte oder indirekte Kontakt zu Wild-
vögeln, etwa über Wasser, Futtermittel oder Einstreu, muss unbe-
dingt verhindert werden.
 
Bei Geflügelpest - auch Vogelgrippe oder hochpathogene Aviäre 
Influenza genannt - handelt es sich um eine bekämpfungspflichtige 
Tierseuche bei Wildvögeln und Geflügel. Die Zahl der Meldungen 
in Deutschland ist derzeit stark rückläufig. Nichts desto trotz schätzt 
das Friedrich-Loeffler-Institut das Risiko einer Ausbreitung der Ge-
flügelpest bundesweit als insgesamt hoch ein.
 
Die Gefahr einer Ansteckung für die Bevölkerung ist nach Auffas-
sung der Bundesoberbehörde gering. Aktuell ist kein Fall einer In-
fektion mit dem aviären Influenzavirus beim Menschen in Deutsch-
land bekannt. Bei intensivem Kontakt mit erkrankten Tieren ist eine 
Ansteckung des Menschen jedoch nicht völlig ausgeschlossen. Es 
wird insofern darauf hingewiesen, dass aufgefundene Wildvögel, 
die schwach, teilnahmslos oder krank erscheinen, nicht angefasst 
werden sollen. Wasservogelarten, Greifvögel oder Rabenvögel kön-
nen unter Angabe des Fundortes beim Veterinäramt gemeldet wer-
den per E-Mail an veterinaeramt@landkreis-tuttlingen.de oder te-
lefonisch zu den regulären Kontaktzeiten unter +49 7461 926 5400.
 
 

Besser unterwegs mit den Öffis
Fahrt nach Takt-Fahrplan
Die Linienbusse im Landkreis Tuttlingen fahren in der Regel nach 
einem Takt-Fahrplan. Das bedeutet, dass eine Buslinie eine be-
stimmte Haltestelle immer zur selben Minute anfährt. Aus- und 
Einstiegszeiten sind mit einkalkuliert. Ein reibungsloser Ablauf setzt 
natürlich voraus, dass keine unvorhergesehenen Ereignisse, wie z.B. 
ein Unfall, eintreten. Verspätungen können aber auch durch Einstei-
gende verursacht werden. Seien Sie daher bitte rechtzeitig an der 
Haltestelle, damit auch der Bus pünktlich nach Fahrplan abfahren 
und allen Fahrgästinnen und Fahrgästen einen guten Service bieten 
kann.
 
Mehr Infos zum Fahrplan, Tickets und dem On-Demand-Verkehr 
unter mein-move.de und hey-move.de
Interessante Fakten zu den Öffis im Landkreis unter meine-oeffis.de 
 
Wir wünschen gute Fahrt!
 
 

Kostenloser Online-Kurs „Rund um den  
Babybrei – Ernährung im 1. Lebensjahr“  
am 04. Februar 2026
Das FORUM Ernährung am Landwirtschaftsamt in Tuttlingen bietet 
allen interessierten Eltern die Möglichkeit ganz bequem von zuhau-
se aus mit Hilfe des eigenen digitalen Endgeräts am Online-Kurs 
rund um das Thema Essen und Trinken im 1. Lebensjahr teilzuneh-
men.
Im Rahmen des Online-Angebots „Rund um den Babybrei – Ernäh-
rung im 1. Lebensjahr“ am Mittwoch, 04. Februar 2026, erfahren 
die Teilneh-merinnen und Teilnehmer per Videokonferenz, was bei 
der Einführung der Beikost zu beachten ist. Sie haben von 20:00 bis 
21:30 Uhr die Gelegenheit, sich über die besonderen Anforderun-
gen zu informieren und offene Fragen zu klären.
„Im Kindesalter werden die Weichen für das spätere Ernährungs-ver-
halten gestellt. Aus diesem Grund ist es so wichtig, bereits früh auf 
ausgewogenes Essen und eine gute Lebensmittelauswahl zu ach-
ten“, so Kathrin Schrode, Kursleiterin und Referentin für Kinderer-
nährung.
Eine Anmeldung beim Landwirtschaftsamt Tuttlingen unter der Te-
le-fonnummer 07461 926-1300 oder E-Mail
forum.ernaehrung@landkreis-tuttlingen.de ist erforderlich. 
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Die Teil-nahme ist kostenlos. Es sind keine besonderen Kenntnisse 
und techni-schen Voraussetzungen erforderlich. Weitere Informati-
onen erhalten Teilnehmende bei der Anmeldung.
Weitere Termine auf unserer Homepage FORUM Ernährung: https://
www.landkreis-tuttlingen.de/FORUM-Ernährung
 

Naturschutzzentrum
Hör mal, wer da hämmert – Specht-Exkursion. 
Samstag, 28. Februar, 7 Uhr (Anmeldung bis 13.02.)
Als die Zimmerleute in der Vogelwelt üben Spech-
te eine besondere Faszination auf uns aus. Durch ihr weit hörbares 
Trommeln machen sie auf sich aufmerksam. Unseren häufigsten 
heimischen Vertreter, den Buntspecht, haben wir sicher alle schon 
zu Gesicht bekommen. Doch bei Arten wie Grau- und Mittelspecht 
wird es schon schwieriger. Bei dieser 2,5 stündigen Exkursion am 
Samstag, den 28. Februar um 7 Uhr dreht sich alles um unsere hei-
mischen Spechtarten. Treffpunkt: Thiergarten Steinbruch; Leitung: 
Thomas Haug, Dipl. Forstwissenschaftler, Ornithologe; Gebühr: 
10,- Euro; Anmeldung bis 13. Februar beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Lust auf eigenen Honig? Einfach imkern!
Beginn eines neuen Einsteigerkurs am 06.02.2026
Honigbienen sind neben den Wildbienen unverzichtbar für die 
Bestäubung von Pflanzen und damit für den Erhalt der Natur und 
für unsere Landwirtschaft. Die Betätigung als Imker/in ist nicht nur 
ein interessantes und naturverbundenes Hobby, sondern bietet 
auch über die Gewinnung von Honig eine Möglichkeit, ein beson-
ders wertvolles Lebensmittel zu erzeugen. Insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die heimische Imkerei in Deutschland nur 37% 
des jährlichen Honigverbrauchs abdeckt. Wer in die faszinierende 
Welt der Bienen eintauchen und selbst Imkerin oder Imker werden 
möchte, hat mit dem in den nächsten Wochen beginnenden Anfän-
gerkurs die Gelegenheit dazu.
Die Imkervereine Tuttlingen, Trossingen und Spaichingen veran-
stalten den Einsteigerkurs gemeinsam. Der Kurs beginnt mit einem 
Theorieteil, bestehend aus 5 Onlineveranstaltungen, in denen das 
nötige Grundwissen vermittelt wird. Doch Imkern ist mehr als Theo-
rie: Die Vereine bieten dazu jeweils bei genügender Teilnehmerzahl 
eine intensive Praxisausbildung an. Von Mai bis Dezember können 
die Kursteilnehmer ihr neu erworbenes Wissen an Bienenvölkern 
anwenden. Die Entwicklung der Bienenvölker im Jahresverlauf be-
stimmt den Zeitpunkt der Praxistermine. Die Kursteilnehmer erler-
nen unter fachkundiger Anleitung den wesensgemäßen, naturna-
hen und sicheren Umgang mit den Bienen. Über den Anfängerkurs 
hinaus bieten die Imkervereine eine längerfristige Begleitung der 
Neuimker durch kompetente Ansprechpartner, Fortbildungsver-
anstaltungen und gemeinsame Aktivitäten. Weitere Infos unter 
https://www.imkerverein-tuttlingen.de/bezirksimkerverein/
neuimkerschulung
Bei Interesse melden Sie sich bei Helmut Riess, Telefon. 07461/160539 
oder besser per E-Mail an: imkerverein-tuttlingen@web.de
 

Einsteigerkurs - Bienen halten - eigenen Honig 
ernten - Natur erleben
Der Bezirksimkerverein Messkirch veranstaltet 2026 wieder einen 
Kurs für werdende Imker in Theorie und Praxis. Die Referenten 
Christian Vetters und Peter Frech sind durch den Landesverband 
Badischer Imker e.V. anerkannte Schulungsleiter.

Einsteigerkurs
Zielgruppe: Neueinsteiger - keine Vorkenntnisse erforderlich
Empfohlenes Alter: ab 13 Jahren
Dauer: 7 Monate (ein Bienensommer)
Der Einsteigerkurs für werdende Imker besteht aus:
- vier Theorieteilen; jeweils ca. 2 Stunden (der erste Theorieteil ist 
kostenlos und unverbindlich als Infoveranstaltung),
min. sieben Praxisteilen (jeweils ca. 2 Stunden) am Bienenvolk über 
das Jahr verteilt, an denen der Teilnehmer am Bienenvolk unter 
fachlicher Anleitung selbst arbeiten kann (und sollte) um praktische 
Erfahrung zu sammeln. Die Praxislektionen finden normalerweise 
einmal im Monat Samstag nachmittags statt. Da diese im Freien ab-
gehalten werden, kann es je nach Wetterlage aber auch kurzfristige 
Terminverschiebungen geben. Die Völker zur praktischen Ausbil-
dung werden vom Imkerverein bereit gestellt.
-  einem nach DIB-Richtlinien (Deutscher Imkerbund e.V.) durchge-

führten Honigkurs in zwei Teilen
Der werdende Imker wird von uns über das ganze Bienenjahr be-
gleitet und betreut. Auch nach Ende des Kurses, stehen wir gerne 
mit Rat und Tat zur Seite. Bienenvölker können über den Verein er-
worben werden.
Termine Theorieschulung:
26.02.2026 19:30 (Do) Infoabend (Einführung in die Imkerei. Unver-
bindlicher, kostenloser Infoabend + Neuimkerkurs Theorie Teil 1)
05.03.2026 19:30 (Do) Neuimkerkurs Theorie Teil 2
12.03.2026 19:30 (Do) Neuimkerkurs Theorie Teil 3 
19.03.2026 19:30 (Do) Neuimkerkurs Theorie Teil 4
Ort: Gasthof Hotel zum Adler, Stockacher Str. 9, 88605 Krumbach
Termine Praxisschulung: siehe www.imker-messkirch.de
Unkostenbeitrag: Erwachsene EUR 165,-   Jugendliche EUR 80,-
Die Schulungsunterlagen sind inklusive (DLV-Verlag bienen&na-
tur-Schulungsmappe Grundwissen für Imker)
Anmeldung und Fragen an christian.vetters@imker-messkirch.de 
oder Tel: 0171 802 54 45
Alle Informationen und Termine auch auf www.imker-messkirch.de

Kulturhaus im Bürgerpark,  
Stockacher Str. 5/1, Tuttlingen
Freitag, 13.03.2026 20.00 Uhr, Einlass 19:00 Uhr
Die Maulflaschen, „ Wer´s glaubt “, Kirchenkabarett
Sie sind über Monate ausgebucht und absoluter Garant für strapa-
zierte Lachmuskeln. Mit ihrem Programm: „Wer´s Glaubt?!“ bieten 
die Maulflaschen schwäbisch-badische „Realsatire zwischen Komik 
und Kabarett“ in Szenen und Liedern. Allesamt Gemeindereferen-
ten und Religionslehrer beschäftigen sie sich tagtäglich mit ihrer 
„Mama Kirche“ und sorgen sich um sie, schrecken aber auch nicht 
davor zurück, sie mit einem zwinkernden Auge zu kritisieren. “Die 
Kircheninsider präsentieren ein Kabarettfeuerwerk mit geistrei-
chem Witz, Selbstironie und einer gehörigen Portion Visionsgeist,” 
(HEILBRONNER STIMME) “ohne dabei derb zu werden oder ihr Ni-
veau zu verlassen)” (OFFENBURGER TAGBLATT). 
Ebenso sind sie Publikumspreisträger des Kirchenkaberettpreis: 
„Honnefer Zündkerze“. Das muss man gesehen und gehört 
haben!!! Also schnell Karten sichern.

Tickets bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTi-
ckets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS 
und TUT und bei der Ticketbox Tuttlinger Hallen Europaplatz 
Königstr. 39 78532 Tuttlingen Tel. 07461 96627300 sowie online 
über tickets.vibus.de
https://tickets.vibus.de/00100014000000/shop/VstDetails.
aspx?VstKey=10001400002009000

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Der Ortsverband informiert:

Sozialverband VdK Baden- 
Württemberg e.V. fordert  
Pflegegehalt für die Pflege zuhause
Fünf von sechs Pflegebedürftigen werden zuhause von ihren An-
gehörigen gepflegt. Das sind über 80 Prozent. Die Angehörigen 
sind der größte Pflegedienstleister Deutschlands. 72 Prozent der 
pflegenden Angehörigen sind Frauen. Und diese Nächstenpflege 
macht arm. Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg fordert 
die Einführung eines Pflegegehalts für Pflegende nach dem Vorbild 
des österreichischen Burgenlands. Dies sichert pflegenden Ange-
hörigen ein reguläres Gehalt, volle Sozialversicherungsansprüche 
sowie Renten- und Urlaubsansprüche. Der Sozialverband VdK Ba-
den-Württemberg fordert außerdem die Verbesserung der renten-
rechtlichen Anerkennung der Pflege und die Gleichstellung der Fa-
milienpflegezeiten mit den Kindererziehungszeiten.
 

Inklusionsbarometer 2025:  
Beschäftigungsquote auf 
Tiefststand
Die Zahlen aus dem aktuellen Inklusionsbarometer Arbeit der Ak-
tion Mensch belegen: Die Arbeitsmarktlage von Menschen mit Be-
hinderung verschlechtert sich im Jahr 2024 weiter, sie stieg im Jahr 
2024 auf fast 12 Prozent bundesweit und ist damit rund doppelt so 
hoch, wie die allgemeine Arbeitslosenquote. Und der Scheitelpunkt 
ist damit längst nicht erreicht: Im Oktober 2025 waren bereits rund 
185.400 Menschen mit Behinderung ohne Anstellung, knapp fünf 
Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat.
 
„Wir sehen uns mit einem drastischen Rückschlag für die Inklusion 
auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert“, sagt Christina Marx, Sprecherin 
der Aktion Mensch. „Es ist zu befürchten, dass es viele Jahre dau-
ern und massive Anstrengungen erfordern wird, um diese Krise zu 
überwinden.“ Denn: Menschen mit Behinderung finden deutlich 
schwerer aus der Arbeitslosigkeit wieder heraus. Ihre Abgangsrate 
aus der Arbeitslosigkeit sank im Jahr 2024 auf unter drei Prozent, 
während sie bei Menschen ohne Behinderung bei über sechs Pro-
zent verblieb.

Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. 
fordert bezahlbaren Wohnraum durch die  
Erhöhung der Landesmittel für sozialen  
Wohnungsbau
In Baden-Württemberg fehlen nach einer Schätzung mehr als 
200.000 Sozialwohnungen. Immer mehr Haushalte sind von stei-
genden Mieten finanziell überfordert, dies steht hohen Gewinnen 
aus Vermietung und Verpachtung gegenüber. Vor dem Hintergrund 
der herrschenden Wohnungsnot und des fehlenden bezahlbaren 
Wohnraums in Baden-Württemberg muss dringend weiterer Wohn-
raum geschaffen werden. Dazu müssen mehr Neubauten erstellt, 
aber auch bestehende Bauten saniert und ersetzt werden.
 
Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg fordert die Erhöhung 
der Landesmittel für den sozialen Wohnungsbau und ruft alle Stadt- 
und Landkreise auf, zusätzlich kommunale Fördertöpfe für den 
Wohnungsbau einzurichten.
 
 

Schauen Sie rein! Neues VdK-Video:  
Organspende einfach erklärt
Rund 8500 Menschen in Deutschland warten zurzeit auf ein lebens-
rettendes Spenderorgan – doch noch immer gibt es zu wenige Or-
ganspenden. Dabei ist es mit dem neuen Organspende-Register 
noch einfacher sich zu registrieren und eine Entscheidung zu tref-
fen. Expertin Željka Pintarić spricht im Video-Interview mit Modera-
torin Caroline Bessis über Recht, Mythen und Verantwortung.
 
Das Interview klärt über die rechtlichen Grundlagen auf, geht inten-
siv auf das neue Organspende-Register ein und klärt über häufige 
Missverständnisse im Zusammenhang mit der Organspende auf. 
Das Gespräch macht deutlich, warum eine klare Entscheidung – 
ob für oder gegen eine Spende – so wichtig ist. Sie kann nicht nur 
Leben retten, sondern auch die eigenen Angehörigen im Ernstfall 
entlasten. Schauen Sie gleich rein: https://bw.vdk.de/video/organ-
spende-recht-mythen-verantwortung/.

Ende
des redaktionellen Teils
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Helfende Hände gesucht
Sie brauchen Untersützung? So schnell können Sie Ihre 
Stellenanzeige buchen. Einfach Anzeigenformat sowie Ver-
breitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigenpreis wird direkt online 
berechnet.

EINFACH
ONLINE 

BUCHEN

www.primo-stockach.de

ANZEIGEN
Kalkulator



 Fridingen, im Dezember 2025

D A N K S A G U N G
Für die herzliche Anteilnahme, die wir beim Heimgang unserer lieben Tante  

Anna Reizner
erfahren durften, möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Tief berührt hat uns die Verbundenheit aller, die sie während ihrer Krankheit 
besucht, auf ihrem letzten Weg begleitet und ihre Anteilnahme auf vielfältige 
Art und Weise bekundet haben.

 Familie Oswald Reizner

MVZ Bubsheim - Zweigpraxis Kolbingen 
Das MVZ ist vom 11.02. - 24.02.2026 geschlossen
 Vertretung in dringenden Fällen haben:

 Dres. Lux & Schletterer  Tel. 8566 
 Dres. Kroczek & Steiert  Tel. 7676
 Dr. Kappeler    Tel. 1211
 E. Lischerong    Tel. 234

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch 
unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern. 



Wir planen, entwerfen und bauen Ihren Heizkamin, Kachelofen oder Grundofen 
egal ob mit Warmluft oder Wassertechnik individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Aktuelles Angebot:

CARA C03 Stahl-Design-Kamin
Auch als Eckmodell erhältlich

Der Design-Kamin CARA C 03 bietet Ihnen Außergewöhnliches. 
Magie Feuer im Gleichgewicht mit Ästhetik und Technik, klare Linien in Verbindung 
mit ausdrucksstarker Exklusivität. Dazu die 3-seitige Glascheibe mit modernster RO-
MOTOP-Hochschiebetechnik „Silent Lift“. Das macht den Design-Kamin CARA zum 
exklusiven Erlebnis für den anspruchsvollen Endkunden.
•  mit Speicherringen für lang anhaltende Wärmeentwicklung
•  doppelte Verblendung des Rückmantels ermöglicht wandbündiges Aufstellen
•  Ausführung in edlem Stahl Schwarz
•  Feuerraum ohne Rost- Brennkammer mit echter Schamotte ausgekleidet
•  Regulierung der Primär- und Seku ndärluft mit einem Bedienelement
•  erfüllt die Normen EN 13 240, DIN plus,15a B-VG von 201 5, BlmSch V. 2 Stufe

Nennwertleistung 7,8 kW, Leistungsbereich 4-11 kW 
Höhe 1638 mm, Breite 924 mm, Tiefe 577 mm

FLAD GmbH Böttingen • Industriegebiet/Natostr. 3
Tel. 07429/2606 • Fax 916067 • Mobil 0171/7630691 • info@� ad-gmbh.com

Ö� nungszeiten: Mo.-Fr. 16-18.30, Mi. geschlossen, Sa. 9.00-12.00 oder nach Vereinbarung. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung.

ab 5.848,- €ab 5.848,- €
incl. 100 kg Speichersteine

Aschermittwoch
Fischgerichte,
Vegetarisches 
und vieles mehr…
Ab 17.30 Anmeldung erbeten
www.sonne-fridingen.de | 07463-99 44-0

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben amt - be - be - be - bel - berg -
bik - blau - de - de - ein - fer - ga - ge - gelb -
ger - grund - gue - huet - ja - kaemp - ke - ku -
lei - lein - los - mei - mein - moe - ner - ner -
nist - nolds - nut - or - plau - rei - reich - rey -
schen - schrei - se - sinn - te - ten - tert - tro -
tuch - tung - tung - uhr - ver - wal - wald -
wes - wett - zahl - zei - zoll - zug - zung - zwang
sind 22 Wörter zu bilden, deren vierte und siebte 
Buchstaben, jeweils von unten nach oben gelesen, ein 
altes Sprichwort ergeben.

1. Administration

2. Gebrauch

3. kreisend rechtsherum, im ...

4. Athlet

5. eine Grenzbehörde

6. Kirchenmusiker

7. ein Gasthaus

8. Wäschestück

9. wohlhabend

10. ohne Ursache

11. Bezirk

12. Handwerksberuf

13. dritte Potenz (math.)

14. Kommune

15. Prolog

16. polit. Protestbewegung in Frankreich

17. Singvogel

18. Handlungsdruck

19. Schutzgebäude im Gebirge

20. US-Schauspieler (†, Burt)

21. lockere Unterhaltung

22. schädliches PC-Programm

D
EI

KE
 P
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SS

PRIMO-RÄTSELSPASS

amt - be - be - be - bel - berg -amt - be - be - be - bel - berg -amt - be - be - be - bel - berg -

Lösung:1. Verwaltung, 2. Benutzung, 3. Uhrzeigersinn, 4. Wettkaempfer, 
5. Zollamt, 6. Organist, 7. Waldschenke, 8. Leintuch, 9. beguetert, 10. grundlos, 
11. Bereich, 12. Moebelschreiner, 13. Kubikzahl, 14. Gemeinde, 15. Einleitung, 
16. Gelbwesten, 17. Blaumeise, 18. Zugzwang, 19. Berghuette, 20. Reynolds, 
21. Plauderei, 22. Trojaner – „Jung zu bleiben und alt zu werden ist das 
hoechste Gut.“

www.primo-stockach.de



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags, 9 Uhr der 
Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter Abbuchungs-
erlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlos-
sen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der Anzeigenbe-
stellung den Code P-2026-01 an.

Starten Sie erfolgreich ins neue Jahr – 
mit 15 % Rabatt auf Ihre Anzeigenbuchung!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Frühbucher-Vorteil: 15 % Rabatt auf alle Anzeigen, 

die zwischen KW 2 und KW 7 (06.01. – 16.02. 2026) 
erscheinen.

• Starker Jahresauftakt: Nutzen Sie die Aufmerksamkeit zum
Jahresbeginn für Ihre Werbung.

• Flexibel planbar: Gilt für alle Formate und Erscheinungstermine 
im Aktionszeitraum.

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 2 – KW 7 (06.01.–16.02.2026)

buchen.
2. 15 % Rabatt automatisch sichern.
3. Ihre Botschaft erreicht die Region – frisch, wirksam und zum 

besten Start in 2026.

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle 
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Mit 15% 
Rabatt 

ins neue 
Jahr!
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Chirurgiemechaniker / Feinwerkmechaniker /  
Werkzeugmechaniker (m/w/d)
mit Berufserfahrung
Vollzeit / Mini-Jobber

CNC-Langdreher (m/w/d)
Für Star SR + SV Maschinen
Berufserfahrung mit diesen Maschinen ist Voraussetzung 
Vollzeit 

Industriekaufmann/ - frau (m/w/d)
Kenntnisse mit Majesty und Englisch sind von Vorteil
Vollzeit / Teilzeit

Mitarbeiter in der Montage (m/w/d)
Für einfache Arbeiten
Vollzeit / Teilzeit / Mini-Jobber

JakuTec Medizintechnik GmbH & Co. KG ist spezialisiert auf die Herstellung von hochpräzisen Instrumenten in  
verschiedenen Disziplinen in Liptingen.

Medizintechnik GmbH & Co. KG
Auf der Höhe 15  •  78576 Liptingen  •  Tel. 07465/92 64 55    
personal@Jakutec.com

Wir bieten:
•  Familiäre und wertschätzende  

Firmenkultur

•  Mitgestaltungsmöglichkeiten  
mit flexiblen Arbeitszeiten

•  Vielseitige und verantwortungsvolle 
Aufgaben

• Moderner Arbeitsplatz 

• Individuelle Weiterentwicklung 

•  Sehr gute Sozialleistungen und  
Anstellungsbedingungen

• Leistungsgerechte Bezahlung

Stellenausschreibung
Wir suchen baldmöglichst

einen Facharbeiter (m/w/d) für unseren Bauhof
Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung aller im Bauhof anfallenden Tätigkeiten.
Unter anderem werden Sie zur Instandhaltung von Straßen, öffentlichen  
Verkehrsflächen, für die Pflege, Wartung und Unterhaltung von kommunalen  
Einrichtungen und Gebäuden, auf den Friedhöfen sowie im Winterdienst eingesetzt.

Wir erwarten:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner, Garten- beziehungsweise  
 Landschaftsbauer oder eine handwerkliche Ausbildung,
• technisches und handwerkliches Geschick,
• Führerschein der Klasse BE (zusätzlich T wäre von Vorteil),
• Teamfähigkeit und ein hohes Maß an eigenverantwortlicher und selbständiger 
 Arbeitsweise, Flexibilität, körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Engagement,
• Bereitschaft, während der Winterzeit nach Bedarf auch außerhalb der üblichen 
 Arbeitszeit zu arbeiten.

Wir bieten Ihnen: 
• ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
• eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (39 Stunden/Woche),
• eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sowie die  
 im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen sowie zusätzlich E-Bike-Leasing.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis  
spätestens 08.02.2026 an das Bürgermeisteramt, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen 
ob Eck, gerne auch per E-Mail an: info@neuhausen-ob-eck.de.

Für Rückfragen stehen Ihnen Bauhofleiter Gerhard Wegmann, Telefon 0162 / 289 21 06, 
E-Mail: bauhof@neuhausen-ob-eck.de sowie Hauptamtsleiter Hans Hager,  
Telefon 07467/9460-14, gerne zur Verfügung.

Häuslicher Pflegedienst
Martin Grieble

www.pflegedienst-grieble.de
Antoniusstraße 19, 78532 TUT-Nendingen

Tel.: 0 74 61/16 25 33 
Ab sofort ist eine Stelle im Bereich Pflege zu besetzen 

(50 %) Gerne auch ungelerntes Personal 

Mitarbeiterin für Minijob gesucht
Oberflächenbearbeitung chirurgischer Instrumente 
bürsten, entgraten oder Ähnliches.
Wareneingang
Versandtätigkeiten und vieles mehr

Anforderungen
Handwerkliches Geschick
Genauigkeit, sauberes arbeiten.
Organisationstalent
Pünktlichkeit

Arbeitszeiten: Mo. – Fr. von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Genius Medizintechnik
Industriestr. 25, 78532 Tuttlingen Nendingen
Tel. 07461 164 492, Info@Genius-Medizintechnik.de
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 Fasnet 2026
Betriebsruhe am 12.02.2026 und 13.02.2026

Ab dem 16.02.2026 (Rosenmontag) sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. 

WICHTIGE INFORMATION
Vorgezogener Anzeigenschluss KW 7 Fasnacht 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 7 erscheinen? 
Dann buchen Sie einen Tag früher!
Aufgrund der Fasnachtstage am 12.02. und 13.02.2026 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für 
KW 7 spätestens am Freitag, 06.02.2026 im Verlag eingehen.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Nusplinger Str. 21 Tel. 0 74 29-93 14-0
72362 Nusplingen-Heidenstadt Fax 0 74 29-93 14-28

holzinfo@hans-kleiner.com • www.hans-kleiner.com

Ist Ihre Alte noch ganz dicht?
Großer Haustüren-Schautag

am 01.02.2026 von 14 – 17 Uhr*

Unser Rundum-
Service:
•  Beratung, auch vor Ort
•  Aufmaß
• Montage durch Profi  -
 Handwerker
•  Ausbau bestehender

Haustüren
•  Maßstabsgerechte Zeichnung 

zu jedem Angebot
* Schausonntag: keine Beratung, kein Verkauf

Sichern Sie 
sich den 

Winterrabatt

Freistehendes EFH in Fridingen a.d.D. 
in bevorzugter Lage, zu verkaufen

Grundstück 513 m2, WFl: ca. 185 m2,      
6 Zimmer, 2x Bad, 2x Küche,             

Baujahr 1955, Preis: € 460.000,00
Kontakt: 07463 / 838609

Wohnung zu vermieten,
ca. 100m², auf 2 Etagen, EBK, Balkon, Garten, 

PKW-Stellplatz
Zuschriften unter Chiffre 6361 an Primo Verlag,

Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

Nachhilfe gesucht 
Wir suchen einen Nachhilfelehrer für die Oberstufe, Mathe/Deutsch/Englisch 
bei uns zu Hause in Emmingen (nicht online). Wir freuen uns auf Anruf unter 

Tel. 0170 / 416 39 37

Junggebliebene Rentnerin sucht 
Minijob im Kreis Tuttlingen

Bitte melden unter: Tel. 0172 / 190 76 79

Mathenachhilfe
Realschullehrer Kästle hat noch sehr wenige Nachhilfeplätze frei.  

Zusätzlich: Prüfungsvorbereitung Kl. 10 in den Osterferien.  
Lieber zu früh als zu spät melden unter 07463 99 09 17.

Mitarbeiter (m/w/d) gesucht
für Hauswirtschaft 19 €/Std. + 0,30 €/km

bei Klienten mit Pflegegrad (Mj oder Tz)

Tel. 07461 171 34 57

Mail. www.hiltel-heilerziehungspflege.jimdo.com

Zeuge gesucht
Gesucht wir ein junger Mann, der am Donnerstag, 08.01.2026 um 
15.44 Uhr hinter mir, an der mittleren Kasse des Einkaufmarktes 
Mühlheim gestanden hat und Zeuge meiner Auseinandersetzung 

mit dem Kassenpersonal geworden ist. 

Ich, ältere Frau, grauer Mantel, bitte ihn, sich bei mir zu melden!

Zuschriften bitte unter Chiffre 6388 an Primo Verlag,  
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

Wir bieten Unterstützung im Haushalt
für Menschen jeden Alters mit Pflegegrad

Mitarbeiter*innen direkt vor Ort, Abrechnung
mit Pflegekassen  Tel.  0 7 4 6 1    1 7 1 3 4 5 7
www.hiltel-heilerziehungspflege.jimdo.com

TAXI CITY 07461 / 5555
Ihr zuverlässiger Partner für: -Taxifahrten -Arztfahrten -Krankenfahrten 

(Einlieferungen & Entlassungen in Kliniken) -Dialyse -Chemo- & 
Bestrahlungsfahrten -Fahrten zur Rehabilitation -Kurierdienste



Neuhausen - Bezirk 44 – 
Vertretung KW 22/2026

Bachstr., Blumenstr., Gartenstr., Hegaustr., Im Brühl, Jahnstr., 
Kehlgasse, Kehlhof, Kirchgasse, Kreutzerstr., Liptinger Str., Mozartstr., 

Neue Gasse, Rathausplatz, Schmale Str., Silcherstr., Talstr.

Neuhausen - Bezirk 45 – 
Vertretung KW 22/2026

Alemannenstr., Beethovenstr., Beim Friedhof, Blumenstr., 
Goethestr., Hegaustr., Hölderlinweg, Im Brunnenwinkel, 

Meßkircher Str., Mühlheimer Str., Nordstr., Schillerstr., Stockacher Str., 
Tuttlinger Str., Uhlandstr.

    



Aktuell suchen wir für folgende Gebiete 
Austräger (m/w/d):



Chirurgiemechaniker/-in gesucht –  
Arbeiten mit Verantwortung und Handwerk bei Diener

Das mittelständische Unternehmen Diener mit rund 85 Mitarbeitenden fertigt chirurgische  
Instrumente für die Medizintechnik. 

Gesucht werden derzeit Chirurgiemechanikerinnen und Chirurgiemechaniker (m/w/d),  
die ihr Handwerk mit Präzision und Verantwortungsbewusstsein ausüben möchten.

Bei Diener wird nicht am Fließband gearbeitet: Jedes Instrument entsteht in kompletter Eigenver-
antwortung – vom Schleifen über das Montieren bis hin zum Kleben oder Schweißen. Mit mehr als 
4.000 unterschiedlichen Instrumenten bietet der Arbeitsalltag viel Abwechslung und stetige neue 
Herausforderungen.

Kurze Entscheidungswege und eine offene Unternehmenskultur prägen den Arbeitsalltag.  
Anliegen oder Verbesserungsvorschläge können direkt angesprochen werden und finden schnell 
Gehör. Ebenso wichtig ist eine offene Fehlerkultur: Fehler werden analysiert, um gemeinsam besser 
zu werden. Das Team ist jung, engagiert und legt Wert auf ein kollegiales Miteinander.

Vorausgesetzt wird eine abgeschlossene Ausbildung als Chirurgiemechaniker/-in oder eine  
vergleichbare Qualifikation, verbunden mit Qualitätsbewusstsein und Teamgeist. Geboten werden 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, faire Bezahlung inklusive Zuschlägen und Prämien,  
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein wertschätzendes Arbeitsumfeld.

Ausbildung mit Zukunft

Ab September 2026 werden zwei Ausbildungsplätze zum/zur Chirurgiemechaniker/-in 
angeboten. 
Aktuell entsteht hierfür eine komplett neue Ausbildungswerkstatt, ausgestattet mit modernen 
Maschinen und hochwertigem Equipment, um eine optimale und zeitgemäße Ausbildung zu  
gewährleisten.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich direkt bei der Firma Diener melden.
E-Mail-Adresse: info@diener-gmbh.de

BestattungenBestattungen
BRAUN & SCHMITTBRAUN & SCHMITT
Inhaberin Vanessa Schmitt,Inhaberin Vanessa Schmitt,

Die Trauer hört niemals auf,
sie wird ein Teil unseres Lebens.
Sie verändert sich und wir  
ändern uns mit ihr.

Tag und Nacht
in Spaichingen, Umgebung
und auf dem Heuberg erreichbar

Spaichingen, Hauptstr. 122  
Telefon 07424 – 501333
info@braun-schmitt.de



IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch  
den Arzt oder den Rettungsdienst sein!


